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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elstern
Veröffentlichung der in der Sitzung  
des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster 
am 13.05.2024 gefassten Beschlüsse bzw.  
des wesentlichen Inhalts der gefassten  
Beschlüsse

A) in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
Beschluss Nr. 
BV-766/2024

Ernennung als Gleichstellungsbeauftragte 
des Landkreises Elbe-Elster

Beschluss:
Der Kreistag benennt Frau Emisch-Marczykowski mit Wirkung 
vom 01.07.2024 zur Gleichstellungsbeauftragten des Landkrei-
ses Elbe-Elster.

Beschluss Nr. 
BV-754/2024

Aufstellung des integrierten Regionalplans 
Lausitz-Spreewald, vertiefende Untersu-
chung der Wirkungen auf die Umwelt aus 
planerischen Festsetzungen zur Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe

Beschluss:
1. Der Kreistag lehnt auf Grund der bereits bestehenden 

Raumbelastung durch den Kiesabbau die Aufnahme wei-
terer Potentialflächen für den Kiesabbau in den Integrierten 
Regionalplan ab.

2. In Anlehnung an das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes 
Münster (OVG NRW) vom 03.05.2022 zu Normenkontrollan-
trägen der Kreise Viersen und Wesel sowie weiterer betrof-
fener Kommunen sollen die Versorgungs- und Fortschrei-
bungszeiträume für Rohstoffe im Integrierten Regionalplan 
auf maximal 20 Jahre begrenzt werden.

3. Der Landrat wird beauftragt, als Mitglied der regionalen 
Planungsgemeinschaft Lausitz- Spreewald, auf eine Re-
duzierung weiterer Ausweisungen von Kiesabbaugebieten 
hinzuwirken.

4. Der Kreistag beschließt, dass im Zuge der Aufstellung des 
Integrierten Regionalplanes Lausitz-Spreewald, aufgrund 
bereits bestehender Raumbelastungen durch den Kiesab-
bau, die planerischen Festsetzungen zur Sicherung ober-
flächennaher Rohstoffe einer vertiefenden Untersuchung in 
Bezug auf ihre Umweltwirkung unterzogen werden.

Insbesondere ist der Schutz der Böden über 30 Bodenpunkte 
vor Inanspruchnahme durch den Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe und der besondere Schutz des Grundwassers einzufor-
dern.

Beschluss Nr. 
BV-763/2024

Ergreifung von Maßnahmen zur besseren 
Integration von erwerbsfähigen Asylbewer-
bern

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, Maßnahmen zur besseren Inte-
gration einer möglichst großen Zahl von erwerbsfähigen Asylbe-
werbern zu ergreifen. Ziel ist es, erweiterte Möglichkeiten und 
Angebote interner sowie externer Arbeitsgelegenheiten gemäß 
§ 5 AsylbLG bereitzustellen und umzusetzen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Verwaltung beauftragt, die 
Inanspruchnahme weiterer Möglichkeiten und Angebote interner 
und externer Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 Abs. 1 AsylbLG 
zu prüfen. Besonderes Augenmerk muss dabei auf der Identi-
fizierung und Initiierung externer Arbeitsgelegenheiten durch 
staatliche, kommunale und gemeinnützige Träger im Landkreis - 
beispielsweise in kommunalen Freizeiteinrichtungen, zur Unter-
stützung der Pflege von Außenanlagen von Schulen und KITAs, 
zur allgemeinen Landschaftspflege in der Kommune oder auch 
in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Trägern liegen.

Beschluss Nr. 
BV-752/2024

Neufassung der Satzung des Landkreises 
Elbe-Elster über die Nutzung von Über-
gangseinrichtungen zur vorläufigen Un-
terbringung von Flüchtlingen, spätausge-
siedelten und weiteren aus dem Ausland 
zugewanderten Personen sowie über die 
Erhebung von Gebühren für die Nutzung der 
Übergangseinrichtungen

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Neufassung der Satzung des Land-
kreises Elbe-Elster über die Nutzung von Übergangseinrich-
tungen zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spät-
ausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten 
Personen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Nut-
zung der Übergangseinrichtungen.

Beschluss Nr. 
BV-753/2024

Erlass einer Satzung des Landkreises Elbe-
Elster ü. d. Nutzung v. Übergangseinrich-
tungen zur vorläufigen Unterbringung durch 
Personen, die auf Grund einer Änderung ih-
res ausländerrechtlichen Status nicht mehr 
v. Geltungsbereich d. Gesetzes die Aufnah-
me v. Flüchtlingen, spätausgesiedelten u. 
weiteren aus dem Ausland zugewanderten 
Personen im Land Brandenburg sowie zur 
Durchführung d. Asylbewerberleistungsge-
setzes (Landesaufnahmegesetz - LAufnG) 
erfasst werden, sowie über die Erhebung 
von Gebühren

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den Erlass einer Satzung des Landkrei-
ses Elbe-Elster über die Nutzung von Übergangseinrichtungen 
zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesie-
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Neubildung des Jugendhilfeausschusses  
des Landkreises Elbe-Elster
Nach der Neuwahl des Kreistages am 8. Juli 2024 macht sich 
auch die Neubildung des Jugendhilfeausschusses im Landkreis 
Elbe-Elster erforderlich.
Die stimmberechtigten Mitglieder werden für die Wahlperiode 
des Kreistages von diesem gewählt. Sie üben ihre Tätigkeit so-
lange aus, bis der neugewählte Jugendhilfeausschuss zusam-
mentritt.
Nach § 4 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Elbe-
Elster gehören dem Jugendhilfeausschuss 10 stimmberechtigte 
Mitglieder an.
Die stimmberechtigten Mitglieder bestehen aus
a) 6 Mitgliedern des Kreistages bzw. durch den Kreistag ge-

wählte in der Jugendhilfe erfahrene Frauen und Männer und
b) 4 Vertretern von anerkannten Trägem der freien Jugendhilfe, 

die im Bereich des Landkreises Elbe-Elster wirken und vom 
Kreistag gewählt werden. Eine paritätische Besetzung ist 
hierbei anzustreben.

Zur Wahl der Vertreter der freien Jugendhilfe werden die Träger 
der freien Jugendhilfe, die im Bereich des Landkreises Elbe-
Elster wirken, aufgerufen, Vorschläge zur Wahl in den Jugend-
hilfeausschuss bis zum 11. Juni 2024 beim

Landkreis Elbe-Elster
Der Landrat
- Kreistagsbüro -
L.-Jahn-Str. 2
04916 Herzberg

unter Angabe des Familien- und Vornamens, der Anschrift, der 
Tätigkeit (auch in welcher Einrichtung) und der genauen Be-
zeichnung des Trägers der freien Jugendhilfe einzureichen. Da 
für jedes stimmberechtigte Mitglied auch eine Vertretung zu 
wählen ist, wird gebeten, für jede als Mitglied vorgeschlagene 
Person zugleich eine Stellvertretung vorzuschlagen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Wahl der Mitglieder von 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, die im Landkreis El-
be-Elster wirken, von den Vorschlagsberechtigten mindestens 
die doppelte Anzahl der auf sie entfallenden Mitglieder und ihrer 
Stellvertreter vorgeschlagen werden soll. Ein paritätisches Ge-
schlechterverhältnis ist anzustreben.
Neben den stimmberechtigten Mitgliedern gehören dem Ju-
gendhilfeausschuss auch beratende Mitglieder an.
Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung für das Jugendamt des Land-
kreises Elbe-Elster entsenden nach Buchstabe 9 der genannten 
Vorschrift die katholische und die evangelische Kirche, die 
jüdische Kultusgemeinde und die Gesamtheit der freigeis-
tigen Verbände aus dem Landkreis Elbe-Elster ein weiteres 
Mitglied für den Jugendhilfeausschuss und bestimmen eine 
Stellvertretung hierfür. Die Vorschläge sind an gleicher Anschrift 
und mit den gleichen Angaben bis zum 11. Juni 2024 einzurei-
chen.

Herzberg (Elster), 7. Mai 2024

Christian Jaschinski
Landrat

delten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Perso-
nen sowie über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der 
Übergangseinrichtungen.

Beschluss Nr. 
BV-743/2024

Satzung über die Erhebung von Kostenbei-
trägen und Zuschüssen zur Versorgung des 
Kindes mit Mittagessen (Essengeld) für die 
Inanspruchnahme von Plätzen in Kinderta-
gespflege im Landkreis Elbe-Elster

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Satzung über die Erhebung von Kos-
tenbeiträgen und Zuschüssen zur Versorgung des Kindes mit 
Mittagessen (Essengeld) für die Inanspruchnahme von Plätzen 
in Kindertagespflege im Landkreis Elbe-Elster.

Beschluss Nr. 
BV-764/2024

Besetzung der Trägerversammlung des 
Jobcenters Elbe-Elster

Beschluss:
1. Der Kreistag beruft Herrn Roland Neumann als Mitglied der 

Trägerversammlung des Jobcenters Elbe-Elster ab.
2. Der Kreistag bestellt Frau Anja Miersch als Mitglied der Trä-

gerversammlung des Jobcenters Elbe-Elster.
3. Als Stellvertreter für die vom Landkreis bestellten Mitglieder 

werden in folgender Reihenfolge berufen:
1) Herr Roland Neumann
2) Frau Marina Beyer
3) Herr Dirk Gebhard

Beschluss Nr. 
BV-748/2024

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes 
Merzdorf

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Neufestsetzung des Wasserschutz-
gebietes Merzdorf entsprechend beiliegender Anlagen.

Beschluss Nr. 
BV-761/2024

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 
Übertragung der landesschifffahrtlichen 
Aufgaben des Landkreises Elbe-Elster an 
den Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den Abschluss der öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zur Übertragung der landesschifffahrtlichen 
Aufgaben des Landkreises Elbe-Elster an den Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz.

B) in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
Beschluss Nr. 
BV-756/2024

Genehmigung zum Erwerb einer Liegen-
schaft in Elsterwerda für den Katastrophen-
schutz

Beschluss Nr. 
BV-749/2024

Berufung einer Prüferin im Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Elbe-Elster

Aufhebung der Tierseuchenallgemein- 
verfügung über die Anordnung zusätzlicher 
Maßnahmen zum Schutz gegen die aviäre 
Influenza vom 15.12.2023
Die Allgemeinverfügung des Amtes für Veterinärwesen, Lebens-
mittelüberwachung und Landwirtschaft des Landkreises Elbe-
Elster über die Anordnung zusätzlicher Maßnahmen zum Schutz 
gegen die aviäre Influenza vom 15.12.2023, amtlich bekanntge-
geben im Amtsblatt 21/2023 und seit dem 21.12.2023 in Kraft, 
wird mit Wirkung zum 31.05.2024 vollständig aufgehoben.

Herzberg, 14.05.2024

Im Auftrag
Mareike Wohlert
Amtstierärztin

Das nächste Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster 
erscheint am 05. Juni 2024. Abgabetermin für Veröffentli-
chungen ist der 31. Mai 2024, bis spätestens 10 Uhr beim 
Landkreis Elbe-Elster, Pressestelle, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 
04916 Herzberg. E-Mail: amtsblatt@lkee.de
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Satzung über die Erhebung von  
Kostenbeiträgen und Zuschüssen zur  
Versorgung des Kindes mit Mittagessen 
(Essengeld) für die Inanspruchnahme von 
Plätzen in der Kindertagespflege im  
Landkreis Elbe-Elster vom 14. Mai 2024
Auf der Grundlage des § 131 Abs. 1 i. V. m. § 3 Brandenburgi-
sche Kommunalverfassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, 
[Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18]), § 90 Absatz 1 Nr. 3 
des Achten Buches Sozialgesetz (SGB VIII) und § 17 Absätze 
1 und 2 des Kindertagesstättengesetzes (KitaG) des Landes 
Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 
2004 (GVBl. I/04, [Nr. 16], S. 384) zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. I/23, [Nr. 13], S. 4), hat 
der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung am  
13. Mai 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
Für die Inanspruchnahme eines Platzes in der Kindertagespfle-
ge im Landkreis Elbe-Elster werden Kostenbeiträge nach Maß-
gabe dieser Kostenbeitragssatzung erhoben.

§ 2
Aufnahme von Kindern
Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in eine Kinder-
tagespflege sind der Abschluss eines Betreuungsvertrages und 
die Vorlage des Bescheides zur Rechtsanspruchsfestsetzung 
sowie eine ärztliche Untersuchung nach § 11a Abs. 1 KitaG. 
Wurde das Kind innerhalb der letzten vier Wochen vor der Auf-
nahme in einer anderen Kindertagesbetreuung betreut, so ist 
eine Bescheinigung dieser Einrichtung über das Auftreten von 
meldepflichtigen Krankheiten i. S. d. Infektionsschutzgesetzes 
vorzulegen. Eine Aufnahme erfolgt nur, wenn gesundheitliche 
Bedenken nicht bestehen.

§ 3
Kostenbeitragspflicht
(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von 
Kindern in Kindertagespflegestellen haben die Kostenbeitrags-
pflichtigen monatlich Kostenbeiträge sowie einen monatlichen 
Zuschuss zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen (Essen-
geld) zu entrichten.
(2) Der Kostenbeitrag und das Essengeld werden vom Landkreis 
Elbe-Elster als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als 
Monatsbetrag erhoben und für das jeweilige Kalenderjahr fest-
gesetzt. Die Verpflichtung zur Zahlung aus einem Leistungsbe-
scheid bleibt bis zum Erlass eines neuen Leistungsbescheides 
bestehen.
(3) Kostenbeitragspflichtig ist derjenige, auf dessen Veranlas-
sung das Kind eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nimmt, 
insbesondere personensorgeberechtigte Elternteile oder sons-
tige zur Fürsorgeberechtigte Personen (im nachfolgenden Kos-
tenbeitragspflichtiger genannt). Ob die personensorgeberech-
tigten Elternteile eines Kindes miteinander verheiratet sind, ist 
insoweit nicht von Bedeutung.
(4) Lebt das Kind nur bei einem sorgeberechtigten Elternteil, tritt 
dieser allein an die Stelle der gemeinsamen sorgeberechtigten 
Eltern.
(5) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit dem in dem Betreu-
ungsvertrag festgesetzten Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes 
in Kindertagespflege. Erfolgt die Aufnahme des Kindes nicht 
zum Monatsbeginn, wird der Kostenbeitrag anteilig erhoben, 
wobei der Monat zu 21 Tagen gerechnet wird.
Die Eingewöhnungszeit ist Teil der Betreuungszeit.

(6) Die Kostenbeitragspflicht endet mit Ablauf des Betreuungs-
vertrages. Endet der Betreuungsvertrag nicht am Monatsende, 
wird der Kostenbeitrag anteilig erhoben, wobei der Monat zu 21 
Tagen gerechnet wird.
(7) Der Kostenbeitrag wird unabhängig von der tatsächlichen 
Anwesenheit des Kindes erhoben. Ausnahmen regelt § 6 Abs. 4.

§ 4
Fälligkeit des Kostenbeitrages
(1) Der Kostenbeitrag ist zum 15. eines jeden Monats fällig.
(2) Der Kostenbeitrag ist grundsätzlich bargeldlos über ein  
SEPA-Lastschriftmandat oder per Überweisung unter der Anga-
be des im Kostenbeitragsbescheid angegebenen Verwendungs-
zwecks einzuzahlen.
(3) Bei Nichtbegleichung der fälligen Forderungen können bei 
dem Kostenbeitragspflichtigen weitere Kosten entstehen, insbe-
sondere nach der Brandenburgischen Kostenordnung.
(4) Nicht gezahlte Kostenbeiträge und Essengelder unterliegen 
der Beitreibung im Verwaltungs-vollstreckungsverfahren. Bei 
Zahlungsrückständen der Kostenbeiträge von zwei Monaten 
ohne ersichtlichen Grund kann der Betreuungsvertrag zum Mo-
natsende gekündigt werden.

§ 5
Maßstab des Kostenbeitrages
(1) Die Kostenbeiträge bemessen sich nach:
- dem vereinbarten Betreuungsumfang
- der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder
- dem Elterneinkommen
(2) Einkommen ist das Einkommen im Sinne der §§ 7 und 8 die-
ser Kostenbetragssatzung.

§ 6
Höhe des Kostenbeitrages
(1) Die monatliche Höhe des Kostenbeitrages ergibt sich aus der 
Anlage, die Bestandteil dieser Kostenbeitragssatzung ist. Sofern 
für nicht im Haushalt lebende Kinder barpflichtiger Unterhalt ab-
gezogen wird, sind diese Kinder in der Beitragstabelle nicht zu 
berücksichtigen.
(2) Soweit nach § 17a KitaG keine Elternbeiträge erhoben wer-
den oder erhoben werden dürfen bzw. eine Befreiung besteht, 
werden keine Kostenbeiträge nach dieser Kostenbeitragssat-
zung erhoben.
Die Elternbeitragsbefreiung gemäß § 17a gilt nicht für Kinder, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Land Brandenburg 
haben.
(3) Weitere gesetzliche Bestimmungen, wonach für die Betreu-
ung und Förderung von Kindern in der Kindertagespflege kein 
Kostenbeitrag der Personensorgeberechtigten erhoben oder 
dieser begrenzt wird, bleiben unberührt.
(4) Fehlt ein Kind aus besonderen Gründen (z.B. gesundheitliche 
Gründe) entschuldigt über einen zusammenhängenden Zeit-
raum von mindestens 4 Wochen, kann auf Antrag eine Erstat-
tung des Kostenbeitrages erfolgen. Entsprechende Nachweise 
sind zu erbringen.
(5) Familien mit 4 oder mehr unterhaltsberechtigten Kindern zah-
len keinen Kostenbeitrag.
(6) Für die Kinder, deren Eltern Hilfe nach den §§ 19, 33 und 34 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch für diese erhalten, wird 
kein Kostenbeitrag erhoben.

§ 7
Bemessungsgrundlagen des Kostenbeitrags
(1) Für die Feststellung des für die Ermittlung des Kostenbei-
trags maßgeblichen Einkommens gelten § 82 Absatz 1 und 2 
sowie die §§ 83 und 84 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
entsprechend.
(2) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geld-
wert.
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des Einkommenssteuergesetzes, soweit sie den Mindestei-
genbeitrag nach § 86 des Einkommensteuergesetzes nicht 
überschreiten

- die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen not-
wendigen Ausgaben, sogenannte Werbungskosten.

(6) Ein Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlusten aus an-
deren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veran-
lagten Ehegatten ist nicht zulässig.
(7) Dem Elternteil, der an den getrenntlebenden bzw. geschiede-
nen Ehegatten sowie an nicht in seinem Haushalt lebenden Kin-
dern Unterhaltsleistungen zahlt, sind diese unterhaltspflichtigen 
Leistungen von dessen bereinigten Einkommen abzusetzen. 
Hierfür ist ein entsprechender Nachweis vorzulegen.

§ 8
Maßgebliches Einkommen
(1) Maßgebliches Einkommen ist das Einkommen gemäß § 7 al-
ler im Haushalt des Kindes lebenden Eltern. 
Eltern sind die Personen, die die elterliche Sorge gemäß § 1626 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches im Haushalt des Kin-
des tatsächlich gemeinsam ausüben, unabhängig vom Famili-
enstand. Eine Personensorgeberechtigung muss nicht beste-
hen.
(2) Maßgeblich ist das Einkommen in dem Kalenderjahr, das der 
Aufnahme des Kindes in die Kindertagesbetreuung vorausge-
gangen ist, es sei denn, es wird im laufenden Kalenderjahr ein 
anderes Einkommen nachgewiesen. Unterjährige Einkommens-
änderungen sind zu berücksichtigen.
(3) Das Einkommen ist durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen. Geeignete Unterlagen sind insbesondere der Einkom-
menssteuerbescheid, Verdienstbescheinigungen, der Voraus-
zahlungsbescheid des Finanzamtes, Leistungsbescheide über 
den Empfang einer der in § 90 Abs. 4 SGB VIII genannten Leis-
tungen.
(4) Der monatlich zu entrichtende Kostenbeitrag wird ausgehend 
vom Jahresfamiliennettoeinkommen ermittelt und festgesetzt.
(5) Die gesetzliche Beitragsfreiheit gilt jeweils bis zum Ende des 
laufenden Kitajahres (31.07. jedes Jahres), es sei denn, die Vo-
raussetzungen sind vor Ende des Kitajahres weggefallen. Dies 
haben die Eltern unverzüglich und ohne vorherige Aufforderung 
anzuzeigen.
(6) Bei Selbstständigen, die noch keinen Einkommensteuerbe-
scheid erhalten haben, ist im ersten Jahr von einer Einkommen-
selbsteinschätzung auszugehen. 
Wird drei Jahre in Folge kein Gewinn nachgewiesen, ist eine 
Bescheinigung vom Finanzamt über die Gewerbetätigkeit vor-
zulegen.
Ein Ausgleich von positiven Einkünften mit Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten 
Partners ist nicht zulässig.
(7) Leben Kinder in einem Wechselmodell, so ist das Einkom-
men je Elternteil unabhängig voneinander zu berücksichtigen. 
Der Kostenbeitrag wird je nach Kostenbeitragspflichtigen hälftig 
erhoben (Betreuung zu gleichen Teilen) oder entsprechend der 
prozentualen Betreuung des Kindes im Haushalt des jeweiligen 
Kostenbeitragspflichtigen.
(8) Bei getrenntlebenden Eltern bleibt das Einkommen des nicht 
mit dem Kind in einem Haushalt lebenden Elternteiles unberück-
sichtigt.
(9) Wird das Einkommen nicht in der festgesetzten Frist nachge-
wiesen, wird der höchste Kostenbeitrag erhoben.
(10) Der oder die Kostenbeitragspflichtige ist bei Abschluss des 
Betreuungsvertrages und danach mindestens einmal jährlich zu 
Beginn eines neuen Jahres verpflichtet, Auskünfte über seine/
ihre Einkommensverhältnisse zu erteilen.
Darüber hinaus ist jede Änderung der persönlichen, familiären 
und wirtschaftlichen Verhältnisse, die zur Ermittlung oder Ände-
rung der Anspruchsberechtigung beiträgt, dem Amt für Jugend, 
Familie und Bildung unverzüglich mitzuteilen.

Zum Einkommen gehören alle Geldbezüge, unabhängig davon, 
ob diese steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit erhöhen, einschließlich öffentlicher Leis-
tungen für die Kostenbeitragspflichtigen. Hierzu gehören z.B.:

- Einkünfte aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, 
Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft, Mieten und 
Pachten sowie Kapitalvermögen,

- wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber versteu-
erte Einkommen, Renten, Unterhaltsleistungen an den Kos-
tenbeitragspflichtigen und das betroffene Kind, Gewinne 
aus Mieten und Pachten sowie Kapitalvermögen,

- Einnahmen nach dem Sozialgesetzbuch III, z. B. Überbrü-
ckungsgeld, Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Übergangs-
geld, Kurzarbeitergeld, Wintergeld, Winterausfallgeld, Kon-
kursausfallgeld,

- Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Leistungen 
nach dem Wehrgesetz, Unterhaltsvorschuss

- Elterngeld nach dem § 10 des Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz ab einer Höhe von über 300,00 € pro Kind 
und Monat.

Die Einnahmen werden ab dem Zeitpunkt des Zuflusses ange-
rechnet. Einmalige Einnahmen sind grundsätzlich zum Zeitpunkt 
des Zuflusses als Einkommen zu berücksichtigen.
(2) Zu den Einnahmen gehören nicht:

- Kindergeld,
- Kinderzuschlag gemäß § 6 a Bundeskindergeldgesetz
- Wohngeld
- Baukindergeld des Bundes
- Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz
- alle Leistungen nach dem SGB II und XII
- Pflegegeld
- Unterhalt für Geschwisterkinder
- Bafög-Leistungen
- Bildungskredite
- Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach 

den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vorsehen

- Renten oder Beihilfen nach dem Bundesentschädigungsge-
setz für Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesund-
heit, bis zur Höhe der vergleichbaren Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz

- Rückerstattungen, die auf Vorauszahlungen beruhen, die 
Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz erbracht haben.

(3) Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege bleiben als Ein-
kommen außer Betracht. Dies gilt nicht, soweit die Zuwendung 
die Lage der Kostenpflichtigen so günstig beeinflusst, dass 
daneben Sozialhilfe ungerechtfertigt wäre. Weiterhin nicht zum 
Einkommen zu zählen sind Zuwendungen, die ein anderer er-
bringt, ohne hierzu eine rechtliche oder
sittliche Pflicht zu haben, soweit ihre Berücksichtigung für die 
Kostenbeitragspflichtigen eine besondere Härte bedeuten wür-
de.
(4) Erhält ein Elternteil aus einer Tätigkeit Bezüge oder Einnah-
men (z. B. Sitzungsgelder für ehrenamtliche Abgeordnete und 
Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit), die nach § 3 
Nummer 12, 26, 26a oder Nummer 26b des Einkommenssteuer-
gesetzes steuerfrei sind, ist ein Betrag von bis zu 250 € monat-
lich nicht als Einkommen zu berücksichtigen.
(5) Vom Einkommen gemäß der Absätze 1 bis 4 sind abzusetzen:

- auf das Einkommen entrichtete Steuern (z. B. Lohn- und Kir-
chensteuer)

- Solidaritätsbeitrag
- Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Bei-

träge zur Arbeitsförderung
- Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder 

ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich 
vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen 
sind, sowie geförderte Altersvorsorgebeiträge nach § 82
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Satzung des Landkreises Elbe-Elster

über die Nutzung von Übergangseinrichtun-
gen zur vorläufigen Unterbringung durch 
Personen, die auf Grund einer Änderung  
ihres ausländerrechtlichen Status nicht 
mehr vom Geltungsbereich des Gesetzes 
die Aufnahme von Flüchtlingen,  
spätausgesiedelten und weiteren aus dem 
Ausland zugewanderten Personen im Land 
Brandenburg sowie zur Durchführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (Landes-
aufnahmegesetz – LAufnG) erfasst werden, 
sowie über die Erhebung von Entgelten für 
die Nutzung der Übergangseinrichtungen
Auf der Grundlage der §§ 3 Absatz 1 und 2, 122, 131 der Kom-
munalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom  
18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert 
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18],  
S. 6) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], S. 174) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 
(GVBl.I/19, [Nr. 36]) hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster 
gemäß § 28 (2) Nr. 9 der Kommunalverfassung in seiner Sitzung 
am 13. Mai 2024 folgende Satzung beschlossen:

Erster Abschnitt
- Unterbringung –
§ 1
Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung
Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbünde oder Über-
gangswohnungen nach § 9 Abs. 1 LAufnG sind Einrichtungen 
der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesie-
delten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Perso-
nen, die dem Landkreis Elbe-Elster im Rahmen des Verteilver-
fahrens zugeteilt werden und zu deren Aufnahme der Landkreis 
Elbe-Elster gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 4 LAufnG verpflichtet ist.

§ 2
Nutzungsberechtigter Personenkreis
(1) Nutzungsberechtigt der in § 1 genannten Unterkünfte ist 
jede Person, die einer dieser Einrichtung der vorläufigen Un-
terbringung durch den Landkreis Elbe-Elster zugewiesen wird. 
Anspruch besteht für Personen gem. § 4 LAufnG, die aufgrund 
einer Zuweisungsentscheidung des Landesamtes für Soziales 
und Versorgung des Landes Brandenburg (LASV) oder der Zen-
tralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) dem 
Landkreis Elbe-Elster zugeteilt werden.
(2) Auf Grund der Dringlichkeit einer angemessenen Unterbrin-
gung können Personen, die in Folge einer Änderung ihres aus-
länderrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des 
LAufnG erfasst werden, vorrübergehend und bis zur Anmietung 
von eigenem Wohnraum in den Einrichtungen der vorläufigen 
Unterbringung nach § 1 dieser Satzung geduldet werden.

§ 3
Nutzungsverhältnis
(1) Das Nutzungsverhältnis in Einrichtungen der vorläufigen Un-
terbringung ist entsprechend § 11 Absatz 1 LAufnG öffentlich-
rechtlich.
(2) Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Landkreis Elbe-Elster 
und den Nutzenden wird durch einen Verwaltungsakt des Land-
kreises Elbe-Elster begründet (Bescheid zur Nutzung und Erhe-

§ 9
Kostenbeitragssatz
(1) Der Kostenbeitrag wird nach dem Einkommen der Kosten-
beitragspflichtigen, nach der Zahl der unterhaltsberechtigten 
Kinder in der Familie sowie dem Betreuungsumfang gestaffelt.
(2) Ausgehend von dem ermittelten Einkommen erfolgt unter 
Festschreibung eines Mindestkostenbeitrages eine Staffelung 
nach Einkommensgruppen; Anlage 1 zu der Satzung.

§ 10
Zuschuss für das Mittagessen
(1) Zur Versorgung des Kindes mit Mittagessen ist ein Zuschuss 
zu zahlen. Für die Bemessung des Zuschusses werden die 
durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen in Ansatz ge-
bracht und ein Ausgleich für Fehlzeiten berücksichtigt.
Für Kinder, welche eine ergänzende Betreuung in Kindertages-
pflege in Anspruch nehmen, wird kein Zuschuss zum Mittages-
sen erhoben.
Der monatliche pauschale Zuschuss für die Versorgung des Kin-
des mit Mittagessen (Essengeld) beträgt 39,59 €.
Dieser setzt sich aus der Höhe der durchschnittlichen ersparten 
Eigenaufwendungen von 2,14 €/Tag und 21 Anwesenheitstagen 
zusammen (44,94 €) Als Ausgleich für Fehlzeiten (Schließzeiten, 
Urlaub und Krankheit des Kindes werden monatlich 5,35 € ab-
gesetzt.

§ 11
Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
unter Berücksichtigung der fachspezifischen Regelungen des  
§ 35 SGB I, §§ 67 ff SGB X und §§ 61 bis 68 SGB VIII.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Land-
kreis Elbe-Elster ist zulässig, soweit es zur Erfüllung der Aufga-
ben zur Festsetzung und Erhebung der Elternbeiträge erforder-
lich ist. Die Daten sind zu löschen, sobald sie dafür nicht mehr 
erforderlich sind.

§ 12
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.08.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung vom 03. Dezember 2019 (veröffentlicht im Amtsblatt für 
den Landkreis Elbe-Elster, Ausgabe Nr. 21 vom 11. Dezember 
2019) außer Kraft.

Herzberg (Elster), den 14. Mai 2024

Christian Jaschinski
Landrat
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§ 5
Rücknahme, Widerruf, 
Änderung des Nutzungsbescheides

Der Nutzungsbescheid für eine Unterkunft kann insbesondere 
zurückgenommen, widerrufen oder geändert werden, wenn
- die Unterkunft ohne Verzichtserklärung bzw. Abmeldung län-

ger als 30 Tage offenkundig nicht mehr oder nur noch sehr 
unregelmäßig genutzt wird,

- eine Abmeldung von Amts wegen durch die Ausländerbehör-
de des Landkreises Elbe-Elster erfolgte,

- wiederholt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
beim Zusammenleben in den Unterkünften und im Wohnum-
feld missachtet wird (z. B. durch erhebliche Ruhestörungen) 
oder mehrfache Verstöße gegen die sonstigen Bestimmun-
gen des § 7 dieser Satzung vorliegen,

- schwerwiegend oder wiederholt gegen die Haus- und Brand-
schutzordnung oder daraus resultierende Anordnungen des 
Sozialamtes, des Betreibers oder Vermieters verstoßen wird,

- durch den Nutzenden grob fahrlässige oder vorsätzliche 
Sachbeschädigungen verursacht werden,

- das Nutzungsentgelt für mindestens 2 Monate geschuldet 
oder mindestens dreifach keine fristgemäßer Zahlungsein-
gang festgestellt wird,

- die zugewiesene Unterkunft nicht mehr dem vorhandenen 
Bedarf entspricht.

§ 6
Nutzungsbestimmungen  
Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbünde 
und Übergangswohnungen
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von nach 
§ 2 dieser Satzung nutzungsberechtigten Personen und aus-
schließlich zu Wohnzwecken benutzt werden. Die Nutzenden 
sind zur Wahrung des Hausfriedens sowie des sozialen Friedens 
im Umfeld der Unterkünfte und zur gegenseitigen Rücksichtnah-
me verpflichtet.
(2) Weitere Bestimmungen für das Zusammenleben in den Un-
terkünften, die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
sowie zur Wahrung des Brandschutzes enthält die Haus- und 
Brandschutzordnung, die vom Landkreis Elbe-Elster oder den 
mit der Betreibung beauftragten Dritten bzw. bei angemieteten 
Wohnungen vom Vermieter erlassen wird. Diese gilt uneinge-
schränkt für alle Nutzenden und deren Besucher. Ein Hausrecht 
des Vermieters bei angemieteten Unterkünften bleibt von dieser 
Regelung unberührt.
(3) Die zuständigen Mitarbeiter des Landkreises Elbe-Elster bzw. 
des mit der Aufgabenerfüllung beauftragten Dritten sind berech-
tigt, die Räume in den Unterkünften nach kurzfristiger Ankündi-
gung jederzeit zu betreten und den Bewohnenden Weisungen 
zu erteilen.
In der Zeit von 22:00 bis 08:00 Uhr ist das Betretungsrecht ein-
geschränkt. Bei Gefahr in Verzug kann die Unterkunft ohne An-
kündigung jederzeit durch die Mitarbeiter und/ oder durch ange-
forderte Fachkräfte bzw. Helfer betreten werden.
(4) Durch den mit der Aufgabenerfüllung beauftragten Dritten in 
der Gemeinschaftsunterkunft bzw. dem Wohnungsverbund wird 
ein ordnungsgemäßer Zustand der Einrichtungen gewährleistet. 
Für Übergangswohnungen obliegt diese Gewährleistungspflicht 
dem Landkreis Elbe-Elster.
(5) Die Nutzenden sind verpflichtet, erkennbare Schäden, Ge-
fahren oder Sicherheitsmängel am Gebäude oder im Inneren 
der zugewiesenen Unterkunft sowie den allgemein zugänglichen 
Bereich unverzüglich dem vor-Ort eingesetzten Personal oder 
dem Landkreis Elbe-Elster anzuzeigen. Sie sind nicht berechtigt, 
Reparaturen auf Kosten des Landkreises Elbe-Elster oder des 
beauftragten Dritten in Auftrag zu geben.
(6) Die Nutzenden sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen 
Räume einschließlich des überlassenen Mobiliars und Zubehör 

bung des Nutzungsentgelts), welcher mit Nebenbestimmungen 
versehen werden kann.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Verbleib bzw. Wohnen in einer Ein-
richtung der vorläufigen Unterbringung besteht nicht. Gleiches 
gilt für die Unterbringung in bestimmten Räumen, Objekten oder 
Kommunen im Landkreis Elbe-Elster. 
Der Landkreis Elbe-Elster ist jederzeit berechtigt, Umzüge in 
andere Unterkünfte zu verfügen, insbesondere aus Kapazitäts-
gründen, zur Sicherstellung von Ordnung und Sicherheit in den 
Unterkünften sowie zur Gewährleistung der notwendigen und 
wirksamen sozialen Unterstützung. 
Alleinstehende Personen haben keinen Anspruch auf Einzelun-
terbringung.

§ 4
Beginn und Ende der Nutzung
(1) Beginn und Ende des Nutzungsverhältnisses wird im Nut-
zungsbescheid bestimmt. Mit Bekanntgabe der Zuweisungsent-
scheidung beginnt das Recht auf Nutzung der Unterkunft (Nut-
zungsverhältnis).
(2) Die Duldung in den Einrichtungen der vorläufigen Unterbrin-
gung nach § 1 dieser Satzung soll die Dauer von 9 Monaten 
nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen und auf 
Antrag kann der Duldungszeitraum verlängert werden.
(3) Das Nutzungsverhältnis kann vor dem jeweiligen Fristablauf 
durch Rücknahme, Widerruf oder Änderung des Nutzungsbe-
scheides beendet werden.
(4) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses in einer Gemein-
schaftsunterkunft oder einem Wohnungsverbund ist die zuge-
wiesene Unterkunft von privatem Eigentum beräumt und in be-
senreinem Zustand zurückzugeben. 
Die für die Dauer der Nutzung vom Landkreis Elbe-Elster oder 
von den beauftragten Dritten überlassenen Einrichtungs- und 
Gebrauchsgegenstände sind in unbeschädigtem Zustand in der 
Unterkunft zu belassen.
(5) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses in einer Über-
gangswohnung ist die zugewiesene Unterkunft vollständig 
beräumt, gereinigt und in einem bezugsfähigen Zustand zurück-
zugeben.
(6) Des Weiteren sind alle im Rahmen des Nutzungsverhältnis-
ses übergebenen Schlüssel an den Landkreis Elbe-Elster oder 
den mit der Betreibung beauftragten Dritten herauszugeben.
(7) Wird der Pflicht zur Räumung im Sinne Abs. 4 oder 5 nicht 
nachgekommen, ist der Landkreis Elbe-Elster oder der mit der 
Betreibung beauftragte Dritte berechtigt, die Unterkunft zu räu-
men und Gegenstände von offensichtlichem Wert für einen be-
stimmten Zeitraum verwahren. 
Über die Gegenstände und den Verwahrzeitraum werden die 
Nutzenden schriftlich informiert. Der Landkreis Elbe-Elster bzw. 
der mit der Betreibung beauftragte Dritte haftet nicht für den 
Zustand, die Verschlechterung, den vollständigen oder teilwei-
sen Untergang oder Verlust solcher Gegenstände. Hausrat ohne 
offensichtlichen Wert, der nach der Beendigung des Nutzungs-
verhältnisses in den Unterkünften verbleibt, wird vom Landkreis 
Elbe-Elster entsorgt. 
Die entstehenden Kosten sind von den Nutzenden zu tragen. 
Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid. Bei Nichtzahlung wer-
den die Kosten im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
(8) Die weiteren sich aus den Abs. 4 bis 6 ergebenen Pflichten 
aus dem Nutzungsverhältnis bestehen bis zum Ablauf des Tages 
der Rückgabe fort. 
Die Unterkunft gilt dann als zurückgegeben, wenn die im Nut-
zungsbescheid hierfür benannte Stelle die ordnungsgemäße 
Rückgabe schriftlich bestätigt hat (Abmeldebescheinigung). 
Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses in angemieteten 
Wohnungen sind zusätzlich entstehende Kosten für Renovie-
rung oder Instandsetzung durch die Nutzenden zu tragen, so-
fern diese die Renovierung oder Instandsetzung verursacht ha-
ben. Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid.
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§ 9
Verwaltungszwang
(1) Wird die Unterkunft nicht gemäß § 4 Abs. 4 und 5 dieser Sat-
zung zurückgegeben, obwohl das Nutzungsverhältnis beendet 
ist, kann das Zwangsmittel der Zwangsräumung angewendet 
werden. Gleiches gilt für die Durchsetzung der Auszugsver-
pflichtung nach § 8 dieser Satzung.
(2) Das Zwangsmittel ist vor der Anwendung durch den Land-
kreis Elbe-Elster schriftlich anzudrohen. Dabei sind dem Voll-
streckungsschuldner die Möglichkeit der Anhörung und die Frist 
von einem Monat zur Erfüllung seiner Verpflichtung einzuräu-
men. Soweit die Nutzung über den in der Verfügung angege-
benen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Nutzungs-
verhältnis mit der Räumung der Wohnung nach Maßgabe der 
§§ 27 und 35 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Brandenburg.
(3) Rückständige Nutzungsentgelte, etwaige Schadensersatz-
ansprüche und Kosten von Ersatzvornahmen werden durch 
Vollstreckung beigetrieben.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als nutzungsentgeltpflichtige 
Person in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung vor-
sätzlich oder fahrlässig gegen die Auszugsverpflichtung nach  
§ 8 Abs. 3 verstößt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbu-
ße bis zur Höhe des in § 15 Abs. 3 2. Halbsatz KAG bestimmten 
Betrages geahndet werden.

Zweiter Abschnitt
- Nutzungsentgelte –
§ 11
Entstehen der  
Nutzungsentgeltpflicht und Fälligkeit
(1) Für die öffentlich-rechtliche Nutzung der Unterbringungsplät-
ze in den Einrichtungen nach § 1 dieser Satzung werden Nut-
zungsentgelte nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.
(2) Personen, für die gemäß § 3 dieser Satzung ein Nutzungsver-
hältnis begründet wurde (Nutzende) sind zur Zahlung des Nut-
zungsentgelts verpflichtet. Bei minderjährigen Personen haften 
zusätzlich die Eltern oder Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten.
(3) Die Pflicht zur Zahlung des Nutzungsentgeltes entsteht mit 
dem Einzug oder dem im Nutzungsbescheid genannten ersten 
Tag der Nutzung der Unterkunft und endet mit Ablauf des Tages, 
an dem die vollständige Räumung der Unterkunft erfolgt ist. Inso-
weit wird der jeweilige Auszugstag als ein voller Tag abgerechnet.
(4) Das Nutzungsentgelt ist zum 3. Werktag des laufenden Mo-
nats fällig. Im ersten Monat der Nutzung sind diese spätestens 
zum 3. Werktag des Folgemonats fällig. Sie sind mit Fälligkeit 
an die Kreiskasse des Landkreises Elbe-Elster unter Angabe der 
Unterkunft und des Kassenzeichens zu zahlen.
(5) Das Nutzungsentgelt wird mittels Bescheides festgesetzt. 
Nutzungszeiten, die nicht einen vollen Monat betragen, werden 
für jeden Tag der Nutzung mit 1/30 des Monatsentgelts berech-
net. Eine vorübergehende Abwesenheit, z. B. bedingt durch Kran-
kenhausaufenthalte, Kur, Urlaub oder ähnliches entbindet nicht 
von der Verpflichtung, das volle Nutzungsentgelt zu entrichten.
(6) Zuviel entrichtete Nutzungsentgelte werden erstattet.

§ 12
Maßstab zur Ermittlung der Höhe der  
Nutzungsentgelte in Gemeinschaftsunterkünften, 
Wohnungsverbünden und Übergangswohnungen
(1) Die Nutzungsentgelte in den Gemeinschaftsunterkünften und 
Wohnungsverbünden gem. § 1 dieser Satzung bestimmen sich 
nach der Anzahl der in Anspruch genommenen Plätze.

pfleglich zu behandeln und nach Beendigung des Nutzungsver-
hältnisses unter Berücksichtigung der durch ihre bestimmungs-
gemäße Verwendung bedingten Abnutzung in dem Zustand zu 
übergeben, in dem sie bei Beginn des Nutzungsverhältnisses 
übernommen worden sind. Veränderungen an der zugewiese-
nen Unterkunft und dem überlassenen Mobiliar und Zubehör 
sind grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Landkreises Elbe-Elster. Die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes auf Kosten der 
Nutzenden kann verlangt werden.
(7) Bei Verlust von Schlüsseln und der damit verbundenen Neu-
anschaffung von Schlössern und/ oder Schlüsseln sind die Kos-
ten durch die Nutzenden zu erstatten.

§ 7
Haftung und Haftungsausschluss
(1) Die Nutzenden haften für alle Schäden, die in den ihnen über-
lassenen Räumen und in den gemeinschaftlich genutzten Ein-
richtungen durch Eigenhandlung oder Unterlassung oder durch 
Handlung oder Unterlassung der mit ihnen in Haushaltsgemein-
schaft lebenden Personen oder durch Gäste schuldhaft verur-
sacht werden.
(2) Wurde der Nutzungsbescheid für mehrere Personen gemein-
sam begründet (Familien, Ehepartner, eheähnliche Gemein-
schaften und deren Haushaltsangehörige), so haften diese für 
alle Verpflichtungen aus dem Nutzungsbescheid als Gesamt-
schuldner. Erklärungen, deren Wirkungen eine solche Personen-
mehrheit berühren, müssen von oder gegenüber allen Benutzern 
abgegeben werden. Nutzende müssen Tatsachen in der Person 
oder in dem Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines 
Dritten (z.B. Besucher), der sich mit seinem Willen in der Unter-
kunft aufhält, die das Nutzungsverhältnis berühren oder einen 
Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
Die Haftung Dritter wird davon nicht berührt. Die Kosten zur Be-
seitigung von Schäden, für die die Nutzenden haften, werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
(3) Die Nutzenden haften ferner für alle Schäden, die dadurch 
entstehen, dass die Rückgabe im Zusammenhang mit der Be-
endigung des Nutzungsverhältnisses nicht gemäß § 4 dieser 
Satzung erfolgte.
(4) Für Personen- und Sachschäden, die den Bewohnern der 
Unterkünfte durch Dritte zugefügt werden, haftet der Landkreis 
Elbe-Elster nicht. Die Haftung des Landkreises Elbe-Elster, sei-
ner Organe und Bediensteten sowie der beauftragten Dritten 
gegenüber Nutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die Nutzenden 
bzw. deren Besucher selbst oder gegenseitig zufügen, überneh-
men der Landkreis Elbe-Elster und die Betreiber der Einrichtun-
gen zur vorläufigen Unterbringung keine Haftung.
(5) Der Landkreis Elbe-Elster und die Betreiber der Einrichtun-
gen zur vorläufigen Unterbringung gewähren grundsätzlich kei-
ne Haftung bei Verlust von Eigentum der Nutzer.

§ 8
Auszugsverpflichtung
(1) Die nach § 2 dieser Satzung nutzungsberechtigten Personen 
sind verpflichtet, sich selbst fortlaufend um die Anmietung einer 
Wohnung bzw. einer anderweitigen Unterkunft zu bemühen.
(2) Wurde den in § 2 benannten Personen nachweislich ange-
messener Wohnraum im Sinne der für den Landkreis Elbe-Elster 
geltenden Handlungsanweisung zur Übernahme von Kosten 
und Heizung nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII angeboten, sind 
diese zum Auszug aus der Einrichtung der vorläufigen Unter-
bringung verpflichtet. Bei Ablehnung von Angeboten über ange-
messenen Wohnraum wird der Nutzungsbescheid aufgehoben.
(3) Personen, denen angemessener eigener Wohnraum nachge-
wiesen oder deren Nutzungsbescheid aufgehoben wurde, sind 
unverzüglich – entsprechend Terminvereinbarung – zum Auszug 
verpflichtet.
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(z.B. Öfen, Kachelöfen, Heizkessel, Heizkörper, Kochplatten, 
Kochherde), die Fenster und Türverschlüsse (z.B. Fenstergriffe, 
Verschlussriegel, Umstellvorrichtungen zum Kippen oder Öffnen 
und Türgriffe) sowie Rollläden, Rollladengürte und Sicherungen 
gegen Einbruch. 
Die Verpflichtung zur Kostenübernahme besteht bis zur Höhe 
der tatsächlichen, vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmie-
ter gemäß Mietvertrag aufzubringenden Kostengrenze für den 
Einzelfall sowie der jährlichen Höchstgrenze. Im Falle der Kos-
tentragungspflicht ergeht an die Nutzenden hierzu gesonderter 
Bescheid.
(9) Versorgungsdienstleistungen (z.B. Strom, Wasser, Abwasser 
etc.), welche gesondert zum Mietzins in Wohnungsverbünden 
und Übergangswohnungen, die durch den Landkreis Elbe-Elster 
angemietet wurden, fällig werden, sind entsprechend der einge-
stuften Abschläge des Versorgers ebenfalls zu zahlen. 
Die vertragliche Abwicklung der Versorgungsdienstleistungen 
soll bei der Nutzung einer Übergangswohnung durch die Nut-
zenden selbst erfolgen. Wird die zeitnahe Anmeldung bei den 
Versorgungsdienstleistern durch die Nutzenden versäumt, er-
folgt die vertragliche Abwicklung zumindest übergangsweise 
durch den Landkreis Elbe-Elster. Der Landkreis Elbe-Elster er-
hält über die Versorgungsdienstleistungen des Nutzungsobjek-
tes jährlich eine Abrechnung. 
Wurde nach dieser Abrechnung von den Nutzenden zu wenig 
gezahlt, muss der Differenzbetrag nachgezahlt werden. Im um-
gekehrten Fall wird ein zu viel gezahlten Betrag an die Nutzen-
den ausgezahlt. Hierzu ergeht an die Nutzenden ein gesonderter 
Bescheid. 
Bei Anpassung des Abschlages durch die entsprechenden Ver-
sorger im Rahmen der jährlichen Turnusabrechnung kann der 
Abschlag für die Nutzenden durch Erlass eines Bescheides zur 
Neufestsetzung des Nutzungsentgelts ebenfalls angepasst wer-
den.
(10) Die Höhe und die Einteilung der Nutzungsentgelte in Ge-
meinschaftsunterkünften und Wohnungsverbünden richten sich 
nach dem Nutzungsentgeltverzeichnis. Dieses ist Bestandteil 
dieser Satzung.

§ 13
Inkrafttreten
Die Satzung des Landkreises Elbe-Elster über die Nutzung von 
Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung durch 
Personen, die auf Grund einer Änderung ihres ausländerrechtli-
chen Status nicht mehr vom Geltungsbereich Landesaufnahme-
gesetz Brandenburg erfasst werden, sowie über die Erhebung 
von Entgelten für die Nutzung der Übergangseinrichtungen tritt 
am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Herzberg, den 14. Mai 2024

Christian Jaschinski
Landrat

(2) Für Einrichtungen im Eigentum des Landkreises Elbe-Elster 
wird ein Nutzungsentgelt in Höhe der für die Werterhaltung, Be-
wirtschaftung und Betreibung des Objektes entstehenden Kos-
ten inklusive der allgemeinen und spezifischen Betriebskosten 
erhoben.
(3) Bei Einrichtungen in Form von Gemeinschaftsunterkünften, 
die durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden, werden 
die vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter gemäß Mietver-
trag aufzubringenden Mietkosten inklusive der allgemeinen und 
spezifischen Betriebskosten sowie die Kosten für die Betreibung 
des Objektes erhoben.
(4) Grundlage für die Ermittlung der für Einrichtungen nach den 
Abs. 2 und 3 maßgeblichen Kosten sind u.a. die tatsächlichen 
Kosten der maximal letzten vier vorangegangenen Kalenderjahre 
sowie die geplanten Kosten des aktuellen Kalenderjahres. Das 
Nutzungsentgelt wird bei Änderungen der nach Satz 1 maßgeb-
lichen Kosten, insbesondere im Rahmen von Betriebskostenab-
rechnungen, durch Erlass eines Bescheides zur Anpassung des 
Nutzungsentgeltes neu festgesetzt.
(5) Bei Einrichtungen in Form von Wohnungsverbünden, die 
durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden, werden 
die vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter gemäß Mietver-
trag aufzubringenden Mietkosten inklusive der allgemeinen und 
spezifischen Betriebskosten sowie die Kosten für die Betreibung 
des Objektes erhoben. 
Das Nutzungsentgelt wird bei Änderungen des Mietzinses, ins-
besondere im Rahmen von Betriebskostenabrechnungen der 
Vermieter, durch Erlass eines Bescheides zur Anpassung des 
Nutzungsentgelts neu festgesetzt.
(6) Eine Übersicht zu den nach Abs. 4 und 5 ermittelten Kosten 
kann beim Landkreis Elbe-Elster bei Bedarf eingesehen werden.
(7) Für Übergangswohnungen wird ein Nutzungsentgelt in Höhe 
der tatsächlichen, vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter 
gemäß Mietvertrag aufzubringenden monatlichen Mietkosten 
inklusive der allgemeinen und spezifischen Betriebskosten er-
hoben. 
Die Erhebung erfolgt anteilig, sofern eine vom Landkreis Elbe-
Elster angemietete Übergangswohnung eine Kapazität von 
mehr als einem Platz hat und durch den/ die Nutzer auch nur 
anteilig in Anspruch genommen wird.
• 1/2 des Nutzungsentgelts bei einer Kapazität von 2 Plätzen
• 1/3 des Nutzungsentgelts bei einer Kapazität von 3 Plätzen
• 1/4 des Nutzungsentgelts Gebühren bei einer Kapazität von 

4 Plätzen usw.
Das Nutzungsentgelt wird bei Änderungen des Mietzinses, ins-
besondere im Rahmen von Betriebskostenabrechnungen der 
Vermieter, durch Erlass eines Bescheides zur Anpassung des 
Nutzungsentgelts neu festgesetzt.
(8) Der Landkreis Elbe-Elster erhält für die angemieteten Ein-
richtungen in Form von Wohnungsverbünden sowie die ange-
mieteten Übergangswohnungen vom Vermieter jährlich eine 
Abrechnung über die allgemeinen und spezifischen Betriebs-/
Heizkosten des Nutzungsobjektes. Haben die Nutzenden dieser 
Einrichtungen nach dieser Abrechnung zu wenig gezahlt, muss 
der Differenzbetrag unter Berücksichtigung der angemessenen 
Kosten im Sinne der geltenden Handlungsanweisung des Land-
kreises Elbe-Elster zur Übernahme von Kosten der Unterkunft 
und Heizung nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII nachgezahlt 
werden. Im umgekehrten Fall wird der zu viel gezahlte Betrag 
zurückerstattet. Hierzu ergeht an die Nutzenden ein gesonderter 
Bescheid.
(9) Bei Einrichtungen in Form von Wohnungsverbünden sowie in 
Übergangswohnungen hat der Nutzende die Kosten für kleinere 
Instandhaltungsarbeiten/ Reparaturen zu tragen, wenn es sich 
um die Behebung von Schäden an Teilen der Wohnung handelt, 
die dem direkten und häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt 
sind, wie beispielsweise Installationsgegenstände für Elektrizität 
(z.B. Steckdosen, Schalter, Klingeln, Raumstrahler), für Wasser 
(z.B. Wasserhähne, Mischbatterien, Wasch-, Spül- und Toiletten-
becken, Badewannen) und für Gas (z.B. Absperrvorrichtungen, 
Warmwasserbereiter), sowie die Heiz- und Kocheinrichtungen 
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Nutzungsentgeltverzeichnis
zur Satzung des Landkreises Elbe-Elster über die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen 
Unterbringung durch Personen, die aufgrund einer Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungs-
bereich des LAufnG erfasst werden

1. Nutzungsentgelt in Einrichtungen im Eigentum des Landkreises Elbe-Elster

2. Nutzungsentgelt in Einrichtungen, die durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden
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Satzung des Landkreises Elbe-Elster

über die Nutzung von Übergangseinrich-
tungen zur vorläufigen Unterbringung von 
Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weite-
ren aus dem Ausland zugewanderten Perso-
nen sowie über die Erhebung von Entgelten 
für die Nutzung der Übergangseinrichtungen
Auf der Grundlage des § 11 Absatz 1 Satz 2 sowie § 11 Ab-
satz 2 Satz 3 des Gesetzes über die Aufnahme von Flüchtlingen, 
spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewan-
derten Personen im Land Brandenburg sowie zur Durchführung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes (Landesaufnahmegesetz 
- LAufnG) vom 15. März 2016 (GVBl.I/16, [Nr. 11]) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 
(GVBl.I/21, [Nr. 40]) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 3 
Absatz 1 Satz 2 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 
286) zuletzt geändert Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6) sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 
08], S.174) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Juni 2019 (GVBl.I/19, [Nr. 36]) hat der Kreistag des Landkrei-
ses Elbe-Elster gemäß § 28 (2) Nr. 9 der Kommunalverfassung in 
seiner Sitzung am 13. Mai 2024 folgende Satzung beschlossen:

Erster Abschnitt
- Unterbringung -
§ 1
Zweckbestimmung, Zuständigkeiten
(1) Die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Flüchtlin-
gen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zuge-
wanderten Personen im Sinne des § 4 LAufnG sind öffentliche 
Aufgaben, die dem Landkreis Elbe-Elster gemäß § 2 LAufnG als 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden.
(2) Der Landkreis Elbe-Elster ist nach § 9 LAufnG verpflichtet, 
die ihm im Rahmen des Verteilungsverfahrens zugeteilten Per-
sonen aufzunehmen und sie in Einrichtungen der vorläufigen 
Unterbringung unterzubringen. Hierfür hält der Landkreis Elbe-
Elster Unterbringungsplätze sowohl zentral in Gemeinschafts-
unterkünften und Wohnungsverbünden als auch dezentral in 
angemieteten Wohnungen vor.
(3) Die Unterhaltung der unter Absatz 2 benannten Einrichtungen 
der vorläufigen Unterbringung, sowie die Sicherstellung der dort 
zu erbringenden Serviceleistungen obliegt dem Landkreis Elbe-
Elster oder den nach Maßgabe des LAufnG zur Aufgabenerfül-
lung beauftragten Dritten. Die Ausstattung der Einrichtungen, 
Art und Umfang der Betreibung und die in den Einrichtungen er-
brachten Serviceleistungen richten sich nach dem unterzubrin-
genden Personenkreis und den dafür geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

§ 2
Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung
Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbünde oder Über-
gangswohnungen nach § 9 Abs. 1 LAufnG sind Einrichtungen 
der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spätausgesie-
delten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Perso-
nen, die dem Landkreis Elbe-Elster im Rahmen des Verteilver-
fahrens zugeteilt werden und zu deren Aufnahme der Landkreis 
Elbe-Elster gemäß § 4 LAufnG verpflichtet ist.

§ 3
Nutzungsberechtigter Personenkreis
(1) Nutzer der in § 1 Abs. 2 genannten Unterkünfte ist jede Per-
son, die einer dieser Einrichtung der vorläufigen Unterbringung 

durch den Landkreis Elbe-Elster zugewiesen wird. Anspruch 
besteht für Personen gem. § 4 LAufnG, die aufgrund einer Zu-
weisungsentscheidung des Landesamtes für Soziales und Ver-
sorgung des Landes Brandenburg (LASV) oder der Zentralen 
Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) dem Land-
kreis Elbe-Elster zugeteilt werden.
(2) Für Personen nach § 4 Ziffer 1 und 2 LAufnG erfolgt die Zu-
weisung in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung nur, 
wenn eine Versorgung mit Wohnraum im Zeitpunkt der Wohn-
sitznahme nicht möglich ist.

§ 4
Nutzungsverhältnis
(1) Das Nutzungsverhältnis in Einrichtungen der vorläufigen Un-
terbringung ist entsprechend § 11 Absatz 1 LAufnG öffentlich-
rechtlich.
(2) Das Nutzungsverhältnis zwischen dem Landkreis Elbe-Elster 
und den Nutzenden wird durch einen Bescheid des Landkrei-
ses Elbe-Elster begründet (Zuweisungsbescheid des LASV, der 
ZABH oder des Landkreises Elbe-Elster). Dieser bestimmt den 
konkreten Platz (Adresse, Wohnung, ggf. Zimmer) in der jewei-
ligen Unterkunft, die Dauer der Unterbringung sowie die grund-
legenden Verpflichtungen der Nutzenden. Fallen für das Nut-
zungsverhältnis Nutzungsentgelte an, so bestimmt ein Bescheid 
die konkrete Entgelthöhe und die Fälligkeit.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Unterbringung in bestimmten Räu-
men, Objekten oder Kommunen im Landkreis Elbe-Elster be-
steht dabei nicht. Der Landkreis Elbe-Elster ist jederzeit berech-
tigt, Umzüge in andere Unterkünfte zu verfügen, insbesondere 
aus Kapazitätsgründen, zur Sicherstellung von Ordnung und Si-
cherheit in den Unterkünften sowie zur Gewährleistung der not-
wendigen und wirksamen sozialen Unterstützung. Alleinstehen-
de Personen haben keinen Anspruch auf Einzelunterbringung.
(4) Wird das Nutzungsverhältnis für mehrere Personen begrün-
det, die in einer rechtlichen Zweck-gemeinschaft stehen, haften 
diese für alle Verpflichtungen als Gesamtschuldner, einschließ-
lich des nach §§ 10 ff. dieser Satzung zu zahlenden Nutzungs-
entgelts. Eine Zweckgemeinschaft im Sinne des Satz 1 liegt 
grundsätzlich bei nicht getrenntlebenden Ehepartnern, Haus-
haltsangehörigen und eheähnlichen Lebensgemeinschaften vor. 
Eine sonst mit Willen der Betroffenen entstandene Verbindung, 
die ausschlaggebend dafür war, dass die betreffenden Personen 
gemeinsam untergebracht wurden, begründet ebenfalls eine 
Zweckgemeinschaft.
(5) Nutzende müssen Tatsachen in der Person oder in dem Ver-
halten eines Haushaltsangehörigen oder eines Dritten, der sich 
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Nutzungs-
verhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begründen, für 
und gegen sich gelten lassen.

§ 5
Beginn und Ende der Nutzung
(1) Beginn und Ende des Nutzungsverhältnisses wird im Nut-
zungsbescheid bestimmt. Mit Bekanntgabe der Zuweisungs-
entscheidung beginnt das Recht auf Nutzung der Unterkunft 
(Nutzungsverhältnis).
(2) Das Nutzungsverhältnis kann vor dem jeweiligen Fristablauf 
durch Rücknahme, Widerruf oder Änderung des Nutzungsbe-
scheides beendet werden.
(3) Für Personen nach § 4 Ziffer 1 und 2 LAufnG soll der Zeitraum 
der Unterbringung in Einrichtungen nach § 2 dieser Satzung die 
Dauer von 6 Monaten nicht überschreiten. Für alle anderen unter 
§ 4 Ziffer 2 bis 8 LAufnG genannten Personengruppen wird eine 
entsprechende Unterkunft für den Zeitraum des ausländerrecht-
lich bedingten Aufenthaltes im Landkreis Elbe-Elster zur Verfü-
gung gestellt.
(4) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses in einer Ge-
meinschaftsunterkunft oder einem Wohnungsverbund ist die 
zugewiesene Unterkunft von privatem Eigentum beräumt und 
in besenreinem Zustand zurückzugeben. Die für die Dauer der 
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Nutzung vom Landkreis Elbe-Elster oder von den beauftragten 
Dritten überlassenen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 
sind in unbeschädigtem Zustand in der Unterkunft zu belassen.
(5) Bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses in einer Über-
gangswohnung ist die zugewiesene Unterkunft vollständig 
beräumt, gereinigt und in einem bezugsfähigen Zustand zurück-
zugeben.
(6) Des Weiteren sind alle im Rahmen des Nutzungsverhältnis 
übergebenen Schlüssel an den Landkreis Elbe-Elster oder dem 
mit der Betreibung beauftragten Dritten herauszugeben.
(7) Wird der Pflicht zur Räumung im Sinne Abs. 4 oder 5 nicht 
nachgekommen, ist der Landkreis Elbe-Elster oder der mit der 
Betreibung beauftragte Dritte berechtigt, die Unterkunft zu räu-
men und Gegenstände von offensichtlichem Wert für einen be-
stimmten Zeitraum verwahren. Über die Gegenstände und den 
Verwahrzeitraum werden die Nutzenden schriftlich informiert. 
Der Landkreis Elbe-Elster bzw. der mit der Betreibung beauf-
tragte Dritte haftet nicht für den Zustand, die Verschlechterung, 
den vollständigen oder teilweisen Untergang oder Verlust sol-
cher Gegenstände. Hausrat ohne offensichtlichen Wert, der 
nach der Beendigung des Nutzungsverhältnisses in den Unter-
künften verbleibt, wird vom Landkreis Elbe-Elster entsorgt. Die 
entstehenden Kosten sind von den Nutzenden zu tragen. Hierzu 
ergeht ein gesonderter Bescheid. Bei Nichtzahlung werden die 
Kosten im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
(8) Die weiteren sich aus den Abs. 4 bis 6 ergebenen Pflichten 
der Nutzenden aus dem Nutzungsverhältnis bestehen bis zum 
Ablauf des Tages der Rückgabe fort. Die Unterkunft gilt dann als 
zurückgegeben, wenn die im Nutzungsbescheid hierfür benann-
te Stelle die ordnungsgemäße Rückgabe schriftlich bestätigt hat 
(Abmeldebescheinigung). Bei Beendigung des Nutzungsverhält-
nisses in angemieteten Wohnungen sind zusätzlich entstehende 
Kosten für Renovierung oder Instandsetzung durch die Nutzen-
den zu tragen, sofern diese die Renovierung oder Instandset-
zung verursacht hat. Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid.
(9) Wird die Unterkunft nicht gemäß den Absätzen 4 und 5 zu-
rückgegeben, obwohl das Nutzungsverhältnis beendet ist, kann 
das Zwangsmittel der Zwangsräumung angewendet wer-den. 
Das Zwangsmittel ist vor der Anwendung durch den Landkreis 
Elbe-Elster schriftlich anzudrohen. Dabei sind dem Vollstre-
ckungsschuldner die Möglichkeit der Anhörung und die Frist von 
einem Monat zur Erfüllung seiner Verpflichtung einzuräumen.
Soweit die Nutzung über den in der Verfügung angegebenen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Nutzungsverhältnis 
mit der Räumung der Wohnung nach Maßgabe der §§ 27 und 
35 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg.

§ 6
Rücknahme, Widerruf, Änderung 
des Nutzungsbescheides

Der Nutzungsbescheid für eine Unterkunft kann insbesondere 
zurückgenommen, widerrufen oder geändert werden, wenn
- die Voraussetzungen des § 3 dieser Satzung nicht mehr vor-

liegen,
- die Unterkunft ohne Verzichtserklärung bzw. Abmeldung län-

ger als 30 Tage offenkundig nicht mehr oder nur noch sehr 
unregelmäßig genutzt wird,

- eine Abmeldung von Amts wegen durch die Ausländerbehör-
de des Landkreises Elbe-Elster erfolgte,

- wiederholt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme 
beim Zusammenleben in den Unterkünften und im Wohnum-
feld missachtet wird (z. B. durch erhebliche Ruhestörungen) 
oder mehrfache Verstöße gegen die sonstigen Bestimmun-
gen des § 7 dieser Satzung vorliegen,

- schwerwiegend oder wiederholt gegen die Haus- und Brand-
schutzordnung oder daraus resultierende Anordnungen des 
Sozialamtes, des Betreibers oder Vermieters verstoßen wird,

- durch die Nutzenden grob fahrlässige oder vorsätzliche 
Sachbeschädigungen verursacht werden,

- das Nutzungsentgelt für mindestens 2 Monate geschuldet 
oder mindestens dreifach kein fristgemäßer Zahlungsein-
gang festgestellt wird,

- die zugewiesene Unterkunft nicht mehr dem vorhandenen 
Bedarf entspricht.

§ 7
Nutzungsbestimmungen Gemeinschaftsunterkünf-
te, Wohnungsverbünde und Übergangswohnungen
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den 
aufgenommenen Personen und ausschließlich zu Wohnzwecken 
benutzt werden. Die Nutzenden sind zur Wahrung des Hausfrie-
dens sowie des sozialen Friedens im Umfeld der Unterkünfte 
und zur gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet.
(2) Weitere Bestimmungen für das Zusammenleben in den Un-
terkünften, die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
sowie zur Wahrung des Brandschutzes enthält die Haus- und 
Brandschutzordnung, die vom Landkreis Elbe-Elster oder den 
mit der Betreibung beauftragten Dritten bzw. bei angemieteten 
Wohnungen vom Vermieter erlassen wird. Diese gilt uneinge-
schränkt für alle Nutzenden und deren Besucher. Ein Hausrecht 
des Vermieters bei angemieteten Unterkünften bleibt von dieser 
Regelung unberührt.
(3) Die zuständigen Mitarbeiter des Landkreises Elbe-Elster bzw. 
des mit der Aufgabenerfüllung beauftragten Dritten sind berech-
tigt, die Räume in den Unterkünften nach kurzfristiger Ankündi-
gung jederzeit zu betreten und den Bewohnenden Weisungen 
zu erteilen.
In der Zeit von 22:00 bis 08:00 Uhr ist das Betretungsrecht ein-
geschränkt. Bei Gefahr in Verzug kann die Unterkunft ohne An-
kündigung jederzeit durch die Mitarbeiter und/ oder durch ange-
forderte Fachkräfte bzw. Helfer betreten werden.
(4) Durch den mit der Aufgabenerfüllung beauftragten Dritten 
wird in der Gemeinschaftsunterkunft bzw. dem Wohnungsver-
bund ein ordnungsgemäßer Zustand der Einrichtungen gewähr-
leistet. Für Übergangswohnungen obliegt diese Gewährleis-
tungspflicht dem Landkreis Elbe-Elster.
(5) Die Nutzenden sind verpflichtet, erkennbare Schäden, Ge-
fahren oder Sicherheitsmängel am Gebäude oder im Inneren 
der zugewiesenen Unterkunft sowie den allgemein zugänglichen 
Bereich unverzüglich dem vor-Ort eingesetzten Personal oder 
dem Landkreis Elbe-Elster anzuzeigen. Sie sind nicht berechtigt, 
Reparaturen auf Kosten des Landkreises Elbe-Elster oder des 
beauftragten Dritten in Auftrag zu geben.
(6) Die Nutzenden sind verpflichtet, die ihnen zugewiesenen 
Räume einschließlich des überlassenen Mobiliars und Zubehör 
pfleglich zu behandeln und nach Beendigung des Nutzungsver-
hältnisses unter Berücksichtigung der durch ihre bestimmungs-
gemäße Verwendung bedingten Abnutzung in dem Zustand zu 
übergeben, in dem sie bei Beginn des Nutzungsverhältnisses 
übernommen worden sind. Veränderungen an der zugewiese-
nen Unterkunft und dem überlassenen Mobiliar und Zubehör 
sind grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Landkreises Elbe-Elster. Die Wie-
derherstellung des ursprünglichen Zustandes auf Kosten der 
Nutzenden kann verlangt werden.
(7) Bei Verlust von Schlüsseln und der damit verbundenen Neu-
anschaffung von Schlössern und/ oder Schlüsseln sind die Kos-
ten durch die Nutzenden zu erstatten.

§ 8
Haftung und Haftungsausschluss
(1) Die Nutzenden haften für alle Schäden, die in den ihnen über-
lassenen Räumen und in den gemeinschaftlich genutzten Ein-
richtungen durch Eigenhandlung oder Unterlassung oder durch 
Handlung oder Unterlassung der mit ihnen in Haushaltsgemein-
schaft lebenden Personen oder durch Gäste schuldhaft verur-
sacht werden.
(2) Wurde die Zuweisungsentscheidung/ der Nutzungsbescheid 
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für mehrere Personen gemeinsam begründet (Familien, Ehe-
partner, eheähnliche Gemeinschaften und deren Haushalts-
angehörige), so haften diese für alle Verpflichtungen aus der 
Zuweisungsentscheidung/ dem Nutzungsbescheid als Gesamt-
schuldner. Erklärungen, deren Wirkungen eine solche Personen-
mehrheit berühren, müssen von oder gegenüber allen Benutzern 
abgegeben werden. Nutzende müssen Tatsachen in der Person 
oder in dem Verhalten eines Haushaltsangehörigen oder eines 
Dritten (z.B. Besucher), der sich mit seinem Willen in der Unter-
kunft aufhält, die das Nutzungsverhältnis berühren oder einen 
Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
Die Haftung Dritter wird davon nicht berührt. Die Kosten zur Be-
seitigung von Schäden, für die die Nutzenden haften, werden im 
Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.
(3) Die Nutzenden haften ferner für alle Schäden, die dadurch 
entstehen, dass die Rückgabe im Zusammenhang mit der Be-
endigung des Nutzungsverhältnisses nicht gemäß § 5 dieser 
Satzung erfolgte.
(4) Für Personen- und Sachschäden, die den Bewohnern der 
Unterkünfte durch Dritte zugefügt werden, haftet der Landkreis 
Elbe-Elster nicht. Die Haftung des Landkreises Elbe-Elster, sei-
ner Organe und Bediensteten sowie der beauftragten Dritten ge-
genüber Nutzenden und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die Nutzenden 
bzw. deren Besucher selbst oder gegenseitig zufügen, überneh-
men der Landkreis Elbe-Elster und die Betreiber der Einrichtun-
gen zur vorläufigen Unterbringung keine Haftung.
(5) Der Landkreis Elbe-Elster und die Betreiber der Einrichtun-
gen zur vorläufigen Unterbringung gewähren grundsätzlich kei-
ne Haftung bei Verlust von Eigentum der Nutzenden.

§ 9
Auszugsverpflichtung
Personen, denen angemessener eigener Wohnraum nachge-
wiesen wurde oder deren Zuweisung widerrufen wurde, sind 
unverzüglich - entsprechend Terminvereinbarung - zum Auszug 
verpflichtet.

Zweiter Abschnitt
- Nutzungsentgelte -
§ 10
Entstehen der Nutzungsentgeltpflicht  
und Fälligkeit
(1) Für die öffentlich-rechtliche Nutzung der Unterbringungsplät-
ze in den Einrichtungen nach § 1 dieser Satzung werden Nut-
zungsentgelte nach Maßgabe dieser Satzung erhoben.
(2) Personen, für die gemäß § 3 dieser Satzung ein Nutzungs-
verhältnis begründet wurde (Nutzende) sind zur Zahlung des 
Nutzungsentgelts verpflichtet, wenn sie über anrechenbares 
Einkommen im Sinne des § 82 Zwölftes Buch, Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) verfügen, das den jeweiligen Regelsatz einschließlich 
Mehrbedarfszuschläge nach §§ 29, 30 SGB XII i. V. m. der Re-
gelsatzverordnung übersteigt. Entsprechendes gilt für die Per-
sonen einer Bedarfsgemeinschaft gemäß § 19 Absatz 1 SGB XII. 
Die Vermögenswerte sind analog § 90 SGB XII zu betrachten. 
Sofern erforderlich, sind Bereinigungen für regelsatzabgedeckte 
Bedarfe (Strom, Möblierung etc. laut der Regelsatzverordnung) 
vorzunehmen. Bei minderjährigen Personen haften zusätzlich 
die Eltern oder Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten.
(3) Die Pflicht zur Zahlung des Nutzungsentgeltes entsteht mit 
dem Einzug oder dem in der Zuweisungsentscheidung/ im Nut-
zungsbescheid genannten ersten Tag der Nutzung der Unter-
kunft und endet mit Ablauf des Tages, an dem die vollständige 
Räumung der Unterkunft erfolgt ist. Insoweit wird der jeweilige 
Auszugstag als ein voller Tag abgerechnet.
(4) Das Nutzungsentgelt ist zum 3. Werktag des laufenden Mo-
nats fällig. Im ersten Monat der Nutzung sind diese spätestens 
zum 3. Werktag des Folgemonats fällig. Sie sind mit Fälligkeit 
an die Kreiskasse des Landkreises Elbe-Elster unter Angabe der 

Unterkunft und des Kassenzeichens zu zahlen.
(5) Das Nutzungsentgelt wird mittels Bescheides festgesetzt. 
Nutzungszeiten, die nicht einen vollen Monat betragen, werden 
für jeden Tag der Nutzung mit 1/30 des Monatsentgelts berech-
net. Eine vorübergehende Abwesenheit, z. B. bedingt durch 
Krankenhausaufenthalte, Kur, Urlaub oder ähnliches entbindet 
nicht von der Verpflichtung, das volle Nutzungsentgelt zu ent-
richten.
(6) Zuviel entrichtete Nutzungsentgelte werden erstattet.

§ 11
Maßstab zur Ermittlung der Höhe der  
Nutzungsentgelte in Gemeinschaftsunterkünften, 
Wohnungsverbünden und Übergangswohnungen
(1) Die Nutzungsentgelte in den Gemeinschaftsunterkünften und 
Wohnungsverbünden gem. § 1 dieser Satzung bestimmen sich 
nach der Anzahl der in Anspruch genommenen Plätze.
(2) Für Einrichtungen im Eigentum des Landkreises Elbe-Elster 
wird ein Nutzungsentgelt in Höhe der für die Werterhaltung, Be-
wirtschaftung und Betreibung des Objektes entstehenden Kos-
ten inklusive der allgemeinen und spezifischen Betriebskosten 
erhoben.
(3) Bei Einrichtungen in Form von Gemeinschaftsunterkünften, 
die durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden, werden 
die vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter gemäß Mietver-
trag aufzubringenden Mietkosten inklusive der allgemeinen und 
spezifischen Betriebskosten sowie die Kosten für die Betreibung 
des Objektes erhoben.
(4) Grundlage für die Ermittlung der für die Einrichtungen nach 
den Abs. 2 und 3 maßgeblichen Kosten sind u.a. die tatsäch-
lichen Kosten der maximal letzten vier vorangegangenen Ka-
lenderjahre sowie die geplanten Kosten des bevorstehenden 
Kalenderjahres. Das Nutzungsentgelt wird bei Änderungen der 
nach Satz 1 maßgeblichen Kosten, insbesondere im Rahmen 
von Betriebskostenabrechnungen, durch Erlass eines Beschei-
des zur Anpassung des Nutzungsentgelts neu festgesetzt.
(5) Bei Einrichtungen in Form von Wohnungsverbünden, die 
durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden, werden 
die vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter gemäß Mietver-
trag aufzubringenden Mietkosten inklusive der allgemeinen und 
spezifischen Betriebskosten sowie die Kosten für die Betreibung 
des Objektes erhoben. Das Nutzungsentgelt wird bei Änderun-
gen des Mietzinses, insbesondere im Rahmen von Betriebskos-
tenabrechnungen der Vermieter, durch Erlass eines Bescheides 
zur Anpassung des Nutzungsentgelts neu festgesetzt.
(6) Eine Übersicht zu den nach Abs. 4 und 5 ermittelten Kosten 
kann beim Landkreis Elbe-Elster bei Bedarf eingesehen werden
(7) Für Übergangswohnungen wird ein Nutzungsentgelt in Höhe 
der tatsächlichen, vom Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter 
gemäß Mietvertrag aufzubringenden monatlichen Mietkosten 
inklusive der allgemeinen und spezifischen Betriebskosten erho-
ben. Das Nutzungsentgelt wird bei Änderungen des Mietzinses, 
insbesondere im Rahmen von Betriebskostenabrechnungen der 
Vermieter, durch Erlass eines Bescheides zur Anpassung des 
Nutzungsentgelts neu festgesetzt.
(8) Die Höhe und die Einteilung der Nutzungsentgelte in Gemein-
schaftsunterkünften und Wohnungsverbünden richten sich nach 
dem Nutzungsentgeltverzeichnis. Dieses ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 12
Erhebungssatz Nutzungsentgelt
(1) Bei der Erhebung der Nutzungsentgelte ist gem. § 11 Absatz 
2 LAufnG eine nach Aufenthaltsdauer gestaffelte Erhöhung vor-
zunehmen.
Ausgenommen ist hierbei der Personenkreis nach § 4 Nr. 4 
LAufnG, für den grundsätzlich ohne zeitliche Staffelung 100% 
des anfallenden Nutzungsentgelts erhoben wird.
(2) Bei einer Staffelung des Nutzungsentgeltes ist die Dauer ab 
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dem Tag der 1. Nutzung (Erstzuweisung durch den Landkreis 
Elbe-Elster bzw. die Zentrale Ausländerbehörde) zugrunde zu le-
gen. Zwischenzeitliches Verweilen in einer anderen oder eigenen 
Unterkunft unterbricht den Zeitraum, sofern keine Wohnsitzauf-
lage für eine Unterkunft besteht. Vorübergehende Abwesenheit, 
z. B. bedingt durch Krankenhausaufenthalte, Kur, Urlaub, Schul-
besuch oder ähnliches, unterbricht den Zeitraum nicht.
(3) Das Nutzungsentgelt wird wie folgt gestaffelt:

1. Für den in § 4 Nr. 1 und 2 LAufnG genannten Personenkreis 
pro Monat und Person:
• bei einem Aufenthalt bis zu 3 Monaten 50 % des Mo-

natssatzes
• bei einem Aufenthalt von mehr als und 3 bis zu 6 Mona-

ten 75 % des Monatssatzes
• bei einem Aufenthalt über 6 Monaten 100 % des Mo-

natssatzes.
2. Für den in § 4 Nr. 3 LAufnG genannten Personenkreis pro 

Monat und Person:
• bei einem Aufenthalt bis zu 6 Monaten 50 % des Mo-

natssatzes
• bei einem Aufenthalt von mehr als 6 und bis zu 12 Mona-

ten 75 % des Monatssatzes
• bei einem Aufenthalt von über 12 Monaten 100 % des 

Monatssatzes.
3. Für den in § 4 Nr. 5, 6, 7 und 8 LAufnG genannten Perso-

nenkreis pro Monat und Person:
• bei einem Aufenthalt bis zu 18 Monaten 75 % des Mo-

natssatzes
• bei einem Aufenthalt von über 18 Monaten 100 % des 

Monatssatzes.

(4) Für Übergangswohnungen wird das Nutzungsentgelt in Höhe 
des dort fälligen Mietzinses (inklusive der allgemeinen und spe-
zifischen Betriebskosten) unter analoger Anwendung der in Abs. 
3 vorgenommen Staffelung erhoben. Sofern eine vom Landkreis 
Elbe-Elster angemietete Übergangswohnung eine Kapazität von 
mehr als einem Platz hat und durch den/ die Nutzer nur antei-
lig in Anspruch genommen wird, erfolgt die Erhebung ebenfalls 
anteilig.

• 1/2 des Nutzungsentgelts bei einer Kapazität von 2 Plätzen
• 1/3 des Nutzungsentgelts bei einer Kapazität von 3 Plätzen
• 1/4 des Nutzungsentgelts Gebühren bei einer Kapazität von 

4 Plätzen usw.

(5) Der Landkreis Elbe-Elster erhält für die angemieteten Ein-
richtungen in Form von Wohnungsverbünden und Übergangs-
wohnungen vom Vermieter jährlich eine Abrechnung über die 
allgemeinen und spezifischen Betriebs-/Heizkosten des Nut-
zungsobjektes. Haben die Nutzenden dieser Einrichtungen nach 
dieser Abrechnung zu wenig gezahlt, muss der Differenzbetrag 
unter Berücksichtigung der angemessenen Kosten im Sinne der 
geltenden Handlungsanweisung des Landkreises Elbe-Elster 
zur Übernahme von Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 
22 SGB II und § 35 SGB XII nachgezahlt werden. Im umgekehr-
ten Fall wird der zu viel gezahlte Betrag den Nutzenden erstattet. 
Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid.
(6) Versorgungsdienstleistungen (z.B. Strom, Wasser, Abwasser 
etc.), welche gesondert zum Mietzins in Wohnungsverbünden, 
die vom Landkreis Elbe-Elster angemietete wurden, fällig wer-
den, sind entsprechend der eingestuften Abschläge des Versor-
gers ebenfalls zu zahlen. Die vertragliche Abwicklung der Versor-
gungsdienstleistungen erfolgt durch den Landkreis Elbe-Elster. 
Der Landkreis Elbe-Elster erhält über die Versorgungsdienstleis-
tungen des Nutzungsobjektes jährlich eine Abrechnung. Wurde 
nach dieser Abrechnung von den Nutzenden zu wenig gezahlt, 
muss der Differenzbetrag nachgezahlt werden. Im umgekehrten 
Fall wird der zu viel gezahlte Betrag den Nutzenden erstattet. 
Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid. Bei Anpassung des 
Abschlages durch die entsprechenden Versorger im Rahmen 
der jährlichen Turnusabrechnung kann der Abschlag für die Nut-
zenden durch Erlass eines Bescheides zur Neufestsetzung des 
Nutzungsentgeltes ebenfalls angepasst werden.

(7) Bei der Nutzung von Übergangswohnungen, bei denen der 
Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter auftritt, soll die vertrag-
liche Abwicklung der Versorgungsdienstleistungen durch die 
Nutzenden selbst erfolgen. Wird die zeitnahe Anmeldung bei 
den Versorgungsdienstleistern durch die Nutzenden versäumt, 
erfolgt die vertragliche Abwicklung zumindest übergangsweise 
durch den Landkreis Elbe-Elster. 
Nach erfolgter Anmeldung durch die Nutzenden selbst, erhält 
der Landkreis Elbe-Elster vom Versorgungsdienstleister eine 
Abrechnung. 
Wurde nach dieser Abrechnung von den Nutzenden zu wenig 
gezahlt, muss der Differenzbetrag nachgezahlt werden. Im um-
gekehrten Fall wird der zu viel gezahlte Betrag den Nutzenden 
erstattet. Hierzu ergeht ein gesonderter Bescheid.
(8) Bei Einrichtungen in Form von Wohnungsverbünden sowie 
in Übergangswohnungen haben die Nutzenden die Kosten für 
kleinere Instandhaltungsarbeiten/ Reparaturen zu tragen, wenn 
es sich um die Behebung von Schäden an Teilen der Wohnung 
handelt, die dem direkten und häufigen Zugriff der Nutzenden 
ausgesetzt sind, wie beispielsweise Installationsgegenstände 
für Elektrizität (z.B. Steckdosen, Schalter, Klingeln, Raumstrah-
ler), für Wasser (z.B. Wasserhähne, Mischbatterien, Wasch-, 
Spül- und Toilettenbecken, Badewannen) und für Gas (z.B. Ab-
sperrvorrichtungen, Warmwasserbereiter), sowie die Heiz- und 
Kocheinrichtungen (z.B. Öfen, Kachelöfen, Heizkessel, Heizkör-
per, Kochplatten, Kochherde), die Fenster und Türverschlüsse 
(z.B. Fenstergriffe, Verschlussriegel, Umstellvorrichtungen zum 
Kippen oder Öffnen und Türgriffe) sowie Rollläden, Rollladen-
gürte und Sicherungen gegen Einbruch. Die Verpflichtung zur 
Kostenübernahme besteht bis zur Höhe der tatsächlichen, vom 
Landkreis Elbe-Elster als Hauptmieter gemäß Mietvertrag aufzu-
bringenden Kostengrenze für den Einzelfall sowie der jährlichen 
Höchstgrenze. Im Falle der Kostentragungspflicht ergeht an die 
Nutzenden hierzu ein gesonderter Bescheid.
(9) Sofern das nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung anrechenbare 
Einkommen die Regel- und Mehrbedarfe übersteigt, jedoch ge-
ringer ist als das zu entrichtende Nutzungsentgelt wird die Höhe 
des Nutzungsentgelts entsprechend verringert.

§ 13
Auskunfts- und Meldepflichten
(1) Die Aufnahme einer unselbstständigen oder selbstständigen 
Erwerbstätigkeit ist gemäß § 8 a Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) spätestens am dritten Tag nach der Aufnahme der Er-
werbstätigkeit dem Landkreis Elbe-Elster zu melden.
(2) Die Nutzenden sind verpflichtet, die für die Erhebung der 
Nutzungsgebühr erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ent-
sprechende Nachweise vorzulegen. 
Es besteht weiterhin die Pflicht, jede Änderung der Einkom-
mensverhältnisse unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. 
Dies gilt auch für etwaig nachträgliche Leistungen oder Nach-
zahlungen von Dritten. 
Jede Änderung führt zu einer erneuten Prüfung der Vorausset-
zungen gemäß §§ 12 ff. dieser Satzung.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als nutzungsentgeltpflichtige 
Person einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung vorsätz-
lich oder leichtfertig

1. entgegen der Pflicht aus § 14 Abs. 1 eine Meldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht

2. entgegen der Verpflichtung aus § 14 Abs. 2, die zur Erhe-
bung des Nutzungsentgelts erforderlichen Auskünfte nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder Nachweise 
nicht vorlegt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbu-
ße bis zur Höhe des in § 15 Abs. 3 2. Halbsatz KAG bestimmten 
Betrages geahndet werden.
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§ 15
Inkrafttreten
Die Satzung des Landkreises Elbe-Elster über die Nutzung von 
Übergangseinrichtungen zur vorläufigen Unterbringung von 
Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland 
zugewanderten Personen sowie über die Erhebung von Entgel-
ten für die Nutzung der Übergangseinrichtungen tritt am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Zugleich tritt 
die Satzung vom 21.09.2020 außer Kraft.

Herzberg, den 16. Mai 2024

Christian Jaschinski
Landrat

Hinweis zur Veröffentlichung
Die Genehmigung der Satzung wurde mit Bescheid vom 16. Mai 
2024 durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integra-
tion und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg gem. § 
11 (2) LAufnG unter dem Geschäftszeichen 07-25-4501/2024-
001/002 erteilt.

Nutzungsentgeltverzeichnis
zur Satzung des Landkreises Elbe-Elster über die Erhebung 
von Entgelten für die Nutzung von Übergangseinrichtungen 
zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen, spätaus-
gesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten 
Personen

1. Nutzungsentgelt in Einrichtungen im Eigentum des Landkreises Elbe-Elster

2. Nutzungsentgelt in Einrichtungen, die durch den Landkreis Elbe-Elster angemietet wurden

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster
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Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Elbe-Elster 

als allgemeine untere Landesbehörde
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Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände


